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Verfahrensvermerke        
 
 
1.  Der Gemeinderat hat in der Sitzung am ………. die 25. Änderung des Flächennutzungs-

planes Adelschlag beschlossen.  
 
 
 
Adelschlag, den ……………       1. Bürgermeister 
 
 
 
2.  Die Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB durch öffentliche Darlegung 

und Anhörung für die 25.Änderung des Flächennutzungsplanes mit Begründung hat vom 
……………….stattgefunden. 

 
 
 
Adelschlag, den ……………       1. Bürgermeister 
 
 
 
3.  Die Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gem. § 4 BauGB zur  

25. Änderung des Flächennutzungsplanes hat vom                          stattgefunden. 
 
 
 
 
Adelschlag, den ……………       1. Bürgermeister 
 
 
4.  Der Gemeinderat hat am ……………… den Planentwurf der 25. Änderung incl. Begrün-

dung gebilligt und zur öffentlichen Auslegung bestimmt. 
 
 
 
 
Adelschlag, den ……………       1. Bürgermeister 
 
 
5.  Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4; 4a 

BauGB hat vom …………………….. stattgefunden. 
 
 
 
 
Adelschlag, den ……………       1. Bürgermeister 
 
 
6.  Der Planentwurf mit Begründung hat in der Zeit vom ……………………. öffentlich ausge-

legen (§ 3 Abs. 2 BauGB). Ort und Dauer der Auslegung wurden am ………….. mit dem 
Hinweis, dass Anregungen während der Auslegungsfrist vorgebracht werden können, 
ortsüblich durch Anschlag an den Amtstafeln bekannt gemacht. 

 
 
 
 
Adelschlag, den ……………       1. Bürgermeister 
 
 



7.  Der Gemeinderat hat die vorgebrachten Anregungen der Bürger sowie der Behörden und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange am ………. geprüft und abgewogen. Die Gemeinde 
hat mit Beschluss des Gemeinderates vom …………….. den Flächennutzungsplan in der 
Fassung vom ……………. mit Begründung festgestellt. 

 
 
 
 
Adelschlag, den ……………       1. Bürgermeister 
 
 
 
8. Das Landratsamt Eichstätt hat die 25. Änderung des Flächennutzungsplanes mit Be-

scheid vom  ……………………….. gem. § 6 BauGB genehmigt. 
 
 
 
 
Adelschlag, den ……………       1. Bürgermeister 
 
 
9. Die 25. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde mit amtlicher Bekanntmachung am 

………………… bekannt gemacht und ist damit rechtsverbindlich. 
 
 
 
 
 
Adelschlag, den ……………       1. Bürgermeister 
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